
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satzung der 
Sportgemeinschaft der 

Sparkasse Mainfranken Würzburg e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



§ 1 Name und Sitz 
 
Der Verein führt den Namen „Sportgemeinschaft der Sparkasse 
Mainfranken Würzburg“ e.V. Er hat seinen Sitz in Würzburg und ist in 
das Vereinsregister eingetragen. 
 
 
§ 2  Vereinszweck 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung 197 (AO 1977). 
 
Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein dem 
für ihn zuständigen Finanzamt für Körperschaft an. 
 
Der Vereinszweck besteht 
 
 In der Pflege, Erhaltung und Förderung der Allgemeinheit auf 

dem Gebiet des Sports, 
 Kräftigung von Geist und Körper, 
 Anleitung zur gesundheitserhaltenden sportlichen Betäti-

gung als Ausgleich für die Beanspruchung in der Arbeitswelt 
 
und wird insbesondere verwirklicht durch 
 
 Abhaltung von geordneten Turn-, Sport- und Spielübungen, 
 Durchführung von sportlichen Veranstaltungen, Kursen, Vor-

trägen und Versammlungen, 
 Ausbildung und Einsatz von sachgemäß vorgebildeten  

Übungsleitern. 
 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die sat-
zungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Ausscheidende Mit-
glieder haben keinerlei Ansprüche auf das Vereinsvermögen. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günstigt werden. 
Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 
 
 
§ 3 Mitgliedschaft 
 
Mitglied kann jede natürliche Person werden, die schriftlich beim 
Vorstand um Aufnahme nachsucht. 
 
Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift des ge-
setzlichen Vertreters. 
 
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Lehnt dieser den Auf-
nahmeantrag ab, so steht dem Betroffenen innerhalb eines Monats 
ab Zugang des Ablehnungsbeschlusses das Recht zu, Berufung beim 
Vereinsausschuss einzulegen. Dieser entscheidet endgültig. 
 
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
 
Der dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklärende Austritt ist 
jederzeit zum Ende des Geschäftsjahres möglich. 
 
Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es 
in erheblicher Weise gegen den Vereinszweck verstößt, in sonstiger 
Weise sich grober und wiederholter Verstöße gegen die Vereinssat-
zung schuldig macht oder innerhalb eines Jahres seiner Beitrags-
pflicht trotz zweimaliger, schriftlicher Mahnung nicht nachkommt. 
 
Über den Ausschluss entscheidet der Vereinsausschuss mit 2/3-
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Dem Mitglied ist vor-
her Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Gegen den Beschluss des 
Vereinssausschusses ist innerhalb von vier Wochen nach Bekannt-
gabe die schriftliche Anrufung der Mitgliederversammlung zulässig. 
Diese entscheidet alsdann mit 2/3-Mehrheit der abgegebenen gülti-



gen Stimmen auf ihrer ordentlichen Versammlung, sofern vorher 
keine außerordentliche Mitgliederversammlung stattfindet. 
 
Wenn es die Interessen des Vereins gebieten, kann der Vereinsaus-
schuss seinen Beschluss für vorläufig vollziehbar erklären. 
 
Die Wiederaufnahme eines ausgeschlossenen Mitgliedes ist frühes-
tens nach Ablauf eines Jahres möglich. Über den Antrag entscheidet 
das Organ, das letztlich über den Ausschluss entschieden hat. 
 
Alle Beschlüsse sind dem betroffenen Vereinsmitglied mittels einge-
schriebenen Briefes zuzustellen. 
 
 
§ 4 Vereinsorgane 
 
Vereinsorgane sind: 
 

 der Vorstand, 
 der Vereinsausschuss, 
 die Mitgliederversammlung. 

 
 
§ 5 Vorstand 
 
Der Vorstand besteht aus dem 
 

 ersten Vorsitzenden, 
 zweiten Vorsitzenden, 
 dritten Vorsitzenden. 

 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den ersten, 
zweiten und dritten Vorsitzenden vertreten (Vorstand im Sinne des  
§ 26 BGB). Jeder ist für sich allein vertretungsberechtigt. Im Innen-
verhältnis zum Verein gilt, dass der 2. und 3. Vorsitzende nur im Fal-

le der Verhinderung des 1. Vorsitzenden zur Vertretung berechtigt 
sind. 
 
Zum erweiterten, aber nicht vertretungsberechtigten Vorstandskreis 
im Sinne § 26 BGB zählen im Innenverhältnis ebenso 
 

 der Kassier / Schatzmeister sowie 
 der Schriftführer. 

 
Der Vorstand wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung auf 
die Dauer von zwei Jahren gewählt. Er bleibt bis zur satzungsgemä-
ßen Bestellung des nächsten Vorstandes im Amt. Mehrere Vor-
standsämter können nicht in einer Person vereinigt werden. 
 
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf der Amtsperiode 
aus, ist vom Vereinsausschuss für den Rest der Amtszeit ein neues 
Vorstandsmitglied hinzuzuwählen. 
 
Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Im Innenverhältnis 
gilt, dass der Vorstand zum Abschluss von Geschäften mit einem 
Geschäftswert von mehr als € 7.500,00 für den Einzelfall der vorheri-
gen Zustimmung durch die Mitgliederversammlung bedarf. Im Übri-
gen gibt sich der Vorstand eine Geschäftsordnung. 
 
 
§ 6 Vereinsausschuss 
 
Der Vereinsausschuss setzt sich zusammen aus 
 

 den Mitgliedern des Vorstandes und 
 den Abteilungsleitern. 

 
Die Mitgliederversammlung kann darüber hinaus noch Beisitzer für 
bestimmte Aufgabengebiete wählen. 
 
Der Vereinsausschuss tritt zweimal im Jahr zusammen oder wenn 
1/3 seiner Mitglieder dies beantragt. Der Vereinsausschuss ist be-



schlussfähig, wenn mindestens sieben Mitglieder des Vereinsaus-
schusses anwesend sind. Die Sitzungen werden durch den Vorsit-
zenden, im Falle dessen Verhinderung durch ein anderes Vor-
standsmitglied einberufen. Über die Sitzungen des Vereinsaus-
schusses ist eine Niederschrift aufzunehmen und vom Sitzungsleiter 
sowie dem Schriftführer zu unterzeichnen. 
 
Die Aufgaben des Vereinsausschusses liegen in der ständigen Mit-
wirkung bei der Führung der Geschäfte durch den Vorstand. Durch 
Beschluss kann die Mitgliederversammlung weitergehende Einzel-
aufgaben übertragen. 
 
 
§ 7 Mitgliederversammlung 
 
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Kalender-
jahr statt und wird vom Vorstand mindestens zwei Wochen vor dem 
Versammlungstermin schriftlich einberufen. 
 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss stattfinden, 
wenn dies von einem Fünftel der Vereinsmitglieder schriftlich und 
unter Angabe der Gründe und des Zwecks beim Vorstand beantragt 
wird. 
Wahlberechtigt sind alle Vereinsmitglieder, die am Tage der Ver-
sammlung das 16. Lebensjahr vollendet haben; wählbar sind alle 
Vereinsmitglieder, die am Tage der Versammlung das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. 
 
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der er-
schienen Mitglieder beschlussfähig. 
 
Die Mitgliederversammlung beschließt über den Vereinsbeitrag und 
sonstige Mitgliederleistungen, die Entlastung und Wahl des Vor-
standes, über Satzungsänderungen sowie über alle Punkte, die Ge-
genstand der Tagesordnung sind. Die Mitgliederversammlung ent-
scheidet bei Beschlüssen und Wahlen mit einfacher Stimmenmehr-
heit, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt. Beschlüsse über 

die Änderung der Satzung bedürfen der Dreiviertelmehrheit der ab-
gegebenen gültigen Stimmen. Eine Änderung des Vereinszwecks 
erfordert die Zustimmung von neun Zehnteln der stimmberechtigten 
Vereinsmitglieder. 
 
Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzuneh-
men. Diese ist vom Sitzungsleiter und dem Schriftführer zu unter-
zeichnen. 
 

§ 8 Kassenprüfung 

Die Mitgliederversammlung wählt für die  Dauer von zwei Jahren 
zwei Kassenprüfer, die weder dem Vorstand noch einem vom Vor-
stand berufenen Gremium angehören dürfen. 
Die Kassenprüfung umfasst den Kassenbestand, die Ordnungsmä-
ßigkeit der Buchführung, die Einhaltung der Budgetpläne und der 
Satzungs- und Gesetzesvorgaben sowie die Umsetzung der von den 
Vereinsorganen gefassten Beschlüsse. Insbesondere obliegt den 
Kassenprüfern die Prüfung der Kasse, der Kontostände der Vereins-
konten, der Richtigkeit und Vollständigkeit der Belege, der ord-
nungsgemäßen Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben, der Ge-
winn- und Verlustrechnung, 
Die Kassenprüfer sind in ihrer Tätigkeit unabhängig und nur der Mit-
gliederversammlung gegenüber verantwortlich. Zur Durchführung 
ihrer Aufgaben ist den Kassenprüfern Einblick in die Konten und Be-
lege sowie die dazugehörigen Unterlagen zu gewähren. 
Die Kassenprüfung findet jährlich nach Abschluss des Geschäftsjah-
res so rechtzeitig statt, dass der ordentlichen Mitgliederversamm-
lung (Jahreshauptversammlung) der Prüfbericht vorgelegt werden 
kann. 
Die Kassenprüfer erstellen ihren Prüfbericht schriftlich. Dieser muss 
das Ergebnis ihrer Feststellungen und einen Vorschlag über die Ent-
lastung oder Nichtentlastung des Vorstands enthalten. 



Für den Fall, dass außerhalb der ordentlichen Kassenprüfung Anlass 
besteht, die Vereinsfinanzen zu überprüfen, können die Kassenprü-
fer von sich aus, auf Antrag der Mitgliederversammlung oder auf 
Antrag des Vorstands eine außerordentliche Kassenprüfung vor-
nehmen. Über das Ergebnis dieser Prüfung sind die Mitgliederver-
sammlung und der Vorstand schriftlich zu informieren.  
Scheidet der Kassier innerhalb eines Geschäftsjahres aus dem Vor-
stand aus, muss vor der Übergabe der Geschäfte an seinen Nachfol-
ger eine außerordentliche Kassenprüfung stattfinden. 
Die Kassenprüfer sind der Schweigepflicht unterworfen. Anspruch 
auf Auskunft haben lediglich die Mitgliederversammlung und der 
Vorstand. 

 
§ 9 Abteilungen 
 
Für die im Verein betriebenen Sportarten können mit Genehmigung 
des Vereinsausschusses Abteilungen gebildet werden. Die Mitglie-
derversammlung wählt die Abteilungsleiter. Den Abteilungen steht 
nach Maßgabe der Beschlüsse des Vereinsausschusses das Recht zu, 
regionale Gruppen zu bilden und in ihrem eigenen sportlichen Be-
reich tätig zu sein. 
 
Die Abteilungen können kein eigenes Vermögen bilden. 
 
 
§ 10 Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 11 Beiträge 
 
Jedes Mitglied ist zur Zahlung der Aufnahmegebühren und des Bei-
trages verpflichtet. Über die Höhe und die Fälligkeit dieser Geldbe-
träge beschließt die Mitgliederversammlung. 
 
 

§ 12 Vereinsordnungen 
 
Die Mitgliederversammlung kann eine Geschäfts-, Finanz- und 
Rechtsordnung mit einfacher Stimmenmehrheit beschließen. 
§ 13 Vereinsauflösung 
 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck 
und unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist einberufenen Mitglie-
derversammlung beschlossen werden. In dieser Versammlung müs-
sen vier Fünftel der Mitglieder anwesend sein. Zur Beschlussfassung 
ist eine Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
notwendig. Kommt eine Beschlussfassung nicht zustande, so ist eine 
weitere Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht 
auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist 
bei der Einberufung hinzuweisen. 
 
In der gleichen Versammlung haben die Mitglieder die Liquidatoren 
zu bestellen, die dann die laufenden Geschäfte abzuwickeln und das 
vorhandene Vereinsinventar in Geld umzusetzen haben. 
 
Das nach Auflösung/Aufhebung des Vereins oder Wegfall seines bis-
herigen Zwecks verbleibende Vermögen ist dem Zweckverband der 
Sparkasse Mainfranken Würzburg mit der Maßgabe zu überweisen, 
es wiederum unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwe-
cke im Sinne der Satzung zu verwenden. 
 
Beschlüsse über Satzungsänderungen und über die Auflösung des 
Vereins sind dem zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Satzungsän-
derungen, welche die in § 2 genannten gemeinnützigen Zwecke 
betreffen, bedürfen der Einwilligung des zuständigen Finanzamtes. 
 
 
§ 14 Satzungsbeschluss 
 
Die Satzung vom 07.02.2000 wurde durch die Mitgliederversamm-
lung am 25. Januar 2011 neu beschlossen. Sie tritt mit Eintragung 
im Vereinsregister in Kraft. 



 
 
 
 
 
Würzburg, 25. Januar 2011 
 
 
 
 
……………………… ……………………… 
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 
 
 
 
……………………… ……………………… 
3. Vorsitzender Kassier 
 
 
 
……………………… 
Schriftführer 
 


